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4. Scheinbares Bejahen des jus cogens
durch Gegenüberstellung von Vertragsrechtsnorm
und Gewohnheitsrechtsnorm
Vertreter dieser Richtung lehnen ein gewohnheitsrecht

liches jus cogens ab und behaupten, es entstehe allein auf 
vertraglicher Grundlage. So meint der namhafte britische 
Völkerrechtler G. S c h w a r z e n b e r g e r :  „Das Völker
gewohnheitsrecht der unorganisierten internationalen Gesell
schaft kennt keine zwingenden Rechtssätze. Der Grund da
für liegt in dem Charakter dieser internationalen Gesell
schaft. “28 Daraus wird ersichtlich, daß ihm als Voraussetzung 
für ein völkerrechtliches jus cogens eine internationale Ge
meinschaft vorschwebt, die wie ein Staat organisiert ist.

Schwarzenberger tritt ganz allgemein für ein vertragliches 
jus cogens ein, das allerdings nur die jeweiligen Vertragspart
ner binde. Sobald es konkret wird, versucht er nachzuwei
sen, daß in diesem Fall eine jus-cogens-Norm nicht vorliege.27 
Letzten Endes läuft Schwarzenbergers Argumentation auf 
eine Ablehnung des jus cogens hinaus, so, wenn er beispiels
weise die These vertritt, das jus cogens werde ideologisch 
mißbraucht und liefere „auch willkommene Waffen, um un
angenehmen Vertragsverpflichtungen zu entgehen“.28

*

Im Prozeß der Durchsetzung des allgemein-demokratischen 
Völkerrechts — und dieser Prozeß ist Bestandteil des interna
tionalen Klassenkampfes — kommt es darauf an, die sieben 
völkerrechtlichen Grundprinzipien und ihren zwingenden 
Charakter gegen Abwertung, Aushöhlung und Leugnung sei
tens bürgerlicher Völkerrechtler zu verteidigen und vor al
lem im zähen Ringen um die Aufrechterhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit ihre Respektie
rung durch die imperialistischen Staaten zu sichern und ihre 
uneingeschränkte Durchsetzung in den internationalen Be
ziehungen zu garantieren. 1 11 * * V
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Bei anderen gelesen

Polizeiliche Brutalität in den USA

Das Problem polizeilicher Brutalität und der Ermordung von 
Zivilisten (meist Angehörigen der Minderheiten) durch die 
Polizei ist ein nationales Phänomen, das inzwischen epidemi
sche Ausmaße angenommen hat. Die folgenden Zahlenanga
ben beziehen sich auf die gesamte USA:
— Durchschnittlich alle 8 Stunden wird ein Zivilist von der 

Polizei angeschossen:
— die Rate, nach der Zivilisten von der Polizei umgebracht 

werden, hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als 
verdoppelt, während die Rate, nach der Angehörige der 
Polizei von Zivilisten getötet werden, gleich geblieben ist;

— die Polizei bringt im Durchschnitt pro Tag einen Zivili
sten um;

— von 1967 bis 1977 haben Polizisten insgesamt 6 000 Män
ner, Frauen und Kinder im Alter von 10 bis 81 Jahren um
gebracht:

— allein im Jahre 1976 wurden von der Polizei 590 Zivilisten 
getötet;

— 45 bis 55 Prozent der Opfer sind Schwarze (in Philadelphia 
und Chicago beträgt der Anteil der schwarzen Opfer 
70 Prozent);

— Beweise zeigen, daß die meisten weißen Opfer bewaffnet 
waren und erschossen wurden, weil sie der Polizei Wider
stand leisteten, wobei viele von ihnen die ersten Schüsse

. auf die Polizei abgaben;
— die überwältigende Mehrheit der schwarzen Opfer war 

nicht bewaffnet, und sie wurden meist auf der Flucht von 
hinten erschossen;

— in fast allen Fällen wurden die tödlichen Schüsse von Wei
ßen abgefeuert;

— weniger als 1 Prozent der Polizisten, die Zivilisten umge
bracht haben, wird verurteilt - selbst wenn der Beweis 
dafür erbracht wurde, daß sie „Tatsachen" fabriziert hat
ten, um ihre Morde zu rechtfertigen;

— eine Untersuchung der Polizeistiftung, die in 7 Großstädten 
durchgeführt wurde, hat ergeben, daß 2/5 aller Fälle, in 
denen Polizisten von der Schußwaffe Gebrauch machen, 
sich bei routinemäßigen Verkehrskontrollen und Beschwer
den wegen öffentlicher Ruhestörung ereignen.

Diese Statistiken erzählen eine Geschichte, die unvereinbar 
ist mit dem Wunschbild vom freundlichen, gewissenhaften, un-* 
voreingenommenen Polizeibeamten, dessen Aufgabe es ist, 
Verbrecher festzunehmen und die Zivilbevölkerung vor dem 
Verbrechen zu schützen.
Aus: Doris und George Pumphrey, Ghettos und Gefäng
nisse — Rassismus und Menschenrechte in den USA, Köln 
1982, S. 44 f.
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